
Strafgesetzbuch (StGB) 
 
§ 20 StGB: Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 
Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen 
Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder 
einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln.  
  
§ 21 StGB: Verminderte Schuldfähigkeit 
Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich 
vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.  
 
§ 61 StGB: Übersicht 
Maßregeln der Besserung und Sicherung sind 
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, 
die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, 
die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, 
die Führungsaufsicht, 
die Entziehung der Fahrerlaubnis, 
das Berufsverbot. 
 
§ 63 StGB: Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der 
verminderten Schuldfähigkeit (§ 21) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner 
Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten, durch 
welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet 
werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, zu erwarten sind und er 
deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Handelt es sich bei der begangenen 
rechtswidrigen Tat nicht um eine im Sinne von Satz 1 erhebliche Tat, so trifft das Gericht 
eine solche Anordnung nur, wenn besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass 
der Täter infolge seines Zustandes derartige erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. 
 
§ 64 StGB: Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
Hat eine Person den Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im 
Übermaß zu sich zu nehmen, und wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die sie im 
Rausch begangen hat oder die auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht 
verurteilt, weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, so soll das 
Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, 
dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. Die Anordnung 
ergeht nur, wenn eine hinreichend konkrete Aussicht besteht, die Person durch die 
Behandlung in einer Entziehungsanstalt innerhalb der Frist nach § 67d Absatz 1 Satz 1 oder 
3 zu heilen oder über eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren und 
von der Begehung erheblicher rechtswidriger Taten abzuhalten, die auf ihren Hang 
zurückgehen. 
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§ 67b StGB: Aussetzung zugleich mit der Anordnung 
(1) Ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer 
Entziehungsanstalt an, so setzt es zugleich deren Vollstreckung zur Bewährung aus, wenn 
besondere Umstände die Erwartung rechtfertigen, dass der Zweck der Maßregel auch 
dadurch erreicht werden kann. Die Aussetzung unterbleibt, wenn der Täter noch 
Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, die gleichzeitig mit der Maßregel verhängt und nicht zur 
Bewährung ausgesetzt wird.  
 
§ 67d StGB: Dauer der Unterbringung 
(1) Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt darf zwei Jahre nicht übersteigen. Die 
Frist läuft vom Beginn der Unterbringung an. Wird vor einer Freiheitsstrafe eine daneben 
angeordnete freiheitsentziehende Maßregel vollzogen, so verlängert sich die Höchstfrist um 
die Dauer der Freiheitsstrafe, soweit die Zeit des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe 
angerechnet wird.  
(2) Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder ist die Frist noch nicht abgelaufen, so setzt das 
Gericht die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus, wenn zu erwarten 
ist, dass der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheblichen 
rechtswidrigen Taten mehr begehen wird. Mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein.  
(3) Sind zehn Jahre der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen worden, so 
erklärt das Gericht die Maßregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der 
Untergebrachte erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder 
körperlich schwer geschädigt werden. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der 
Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein. 
(4) Ist die Höchstfrist abgelaufen, so wird der Untergebrachte entlassen. Die Maßregel ist 
damit erledigt. Mit der Entlassung aus dem Vollzug der Unterbringung tritt 
Führungsaufsicht ein. 
(5) Das Gericht erklärt die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für erledigt, wenn die 
Voraussetzungen des § 64 Satz 2 nicht mehr vorliegen. Mit der Entlassung aus dem Vollzug 
der Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein. 
(6) Stellt das Gericht nach Beginn der Vollstreckung der Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus fest, dass die Voraussetzungen der Maßregel nicht mehr 
vorliegen oder die weitere Vollstreckung der Maßregel unverhältnismäßig wäre, so erklärt 
es sie für erledigt. Dauert die Unterbringung sechs Jahre, ist ihre Fortdauer in der Regel 
nicht mehr verhältnismäßig, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte 
infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird, durch welche die 
Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden oder in die Gefahr einer 
schweren körperlichen oder seelischen Schädigung gebracht werden. Sind zehn Jahre der 
Unterbringung vollzogen, gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Mit der Entlassung aus dem 
Vollzug der Unterbringung tritt Führungsaufsicht ein. Das Gericht ordnet den Nichteintritt 
der Führungsaufsicht an, wenn zu erwarten ist, dass der Betroffene auch ohne sie keine 
Straftaten mehr begehen wird. 
 
§ 67e StGB: Überprüfung 
(1) Das Gericht kann jederzeit prüfen, ob die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur 
Bewährung auszusetzen ist. Es muss dies vor Ablauf bestimmter Fristen prüfen.  
(2) Die Fristen betragen bei der Unterbringung  
in einer Entziehungsanstalt sechs Monate,  
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in einem psychiatrischen Krankenhaus ein Jahr,  
in der Sicherungsverwahrung zwei Jahre.  
(3) Das Gericht kann die Fristen kürzen. Es kann im Rahmen der gesetzlichen 
Prüfungsfristen auch Fristen festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag auf Prüfung unzulässig 
ist.  
(4) Die Fristen laufen vom Beginn der Unterbringung an. Lehnt das Gericht die Aussetzung 
ab, so beginnen die Fristen mit der Entscheidung von neuem.  
 

 § 67h StGB: Befristete Wiederinvollzugsetzung; Krisenintervention 

(1) Während der Dauer der Führungsaufsicht kann das Gericht die ausgesetzte 
Unterbringung nach § 63 oder § 64 für eine Dauer von höchstens drei Monaten wieder in 
Vollzug setzen, wenn eine akute Verschlechterung des Zustands der aus der Unterbringung 
entlassenen Person oder ein Rückfall in ihr Suchtverhalten eingetreten ist und die 
Maßnahme erforderlich ist, um einen Widerruf nach § 67g zu vermeiden. Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 kann es die Maßnahme erneut anordnen oder ihre Dauer 
verlängern; die Dauer der Maßnahme darf insgesamt sechs Monate nicht überschreiten. 
§ 67g Abs. 4 gilt entsprechend. 
(2) Das Gericht hebt die Maßnahme vor Ablauf der nach Absatz 1 gesetzten Frist auf, wenn 
ihr Zweck erreicht ist. 
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